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31. 5. 1957. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz über das Recht zur Füh
rung der Flagge der Republik österreich zur 

See (Seeflaggengesetz). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Schiffe dürfen die Flagge der Republik 
Osterreich zur See (Seeflagge) nur führen, wenn 
dieses Recht durch das Bundesministerium für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft· verliehen 
worden ist. 

§ 2. (1) Das Recht zur Führung der Seeflagge 
darf nur verliehen werden, wenn-

a) das Schiff entweder zu mehr als 75010 
im Eigentum österreichiseher Staatsbürger 
steht oder ausschließlich österreichischen 
Staatsbürgern auf die Mindestdauer eines 
Jahres unbemannt und nicht ausgerüstet 
zum Gebrauch überlassen ist (Nutzungs~ 
berech tigte); 

b)der Eigentümer (Nutzungsberechtigte) über 
wirtschaftliche Mittel in einem für den 
Schiffahrtsbetrieb hinreichenden Ausmaß 
verfügt und diese Mittel zu mehr als 75010 
von österreichischen Staatsbürgern stam
men. 

(2) Osterreichischen Staatsbürgern sind für den 
Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes gleich
zuhalten 

a) der Bund, die Bundesländer und die Ge
meinden; 

b) offene Handelsgesellschaften und Komman
ditgesellschaften, wenn sie ihren Sitz in 
Osterreich haben und mehr als 75010 ihrer 
persönlich haftenden Gesellschafter sowie 
alle zur Vertretung berechtigten Gesell
schafter österreichische Staatsbürger sind, 
die ihren ordentlichen Wohnsitz in Oster
reich haben; 

c) juristische Personen, wenn sie ihren Sitz 
in Osterreich haben, die Mehrheit ihrer 
leitenden Organe (wie Geschäftsführer, 
Vorstand, Aufsichtsrat) einschließlich des 
Vorsitzenden sich aus österreichischen 
Staatsbürg~rn zusammensetzt und die 
Stimmrecht gewährenden Anteilsrechte zu 
mehr als 75010 österreichischen Staatsbür
gern, dem Bund, einem Bundesland oder 
einer Gemeinde zustehen. 
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(3) Jedoch genügt ein geringeres als das in den 
Abs. 1 und 2 festgesetzte Beteiligungsausmaß, 
wenn dies die Bundesregierung als der österrei
chischen Seeschiffahrt förderlich feststellt. 

§ 3. Das Recht zur Führung der Seeflagge darf 
weiter nur verliehen werden, wenn 

a) das Schiff zur Seefahrt für friedliche 
Zwecke bestimmt ist; 

b) das Schiff einen dem Ansehen der Seeflagge 
entsprechenden -Namen hat, der nicht 
schon von einem zur Führung der Seeflagge 
berechtigten Schiff geführt wird; 

c) die Gewähr dafür geboten. ist, daß der 
Eigentümer (Nutzungsberechtigte), der Ka
pitän und die Besatzung das Ansehen der 
Republik Osterreich oder der Seeflagge 
nicht schädigen; 

d) die. Schiffspläne, ein Vermessungszeugnis 
(Meßbrief) und die sonstigen Unterlagen 
beigebracht werden, aus denen die Eigen
schaften des .Schiffes, seine Bauweise, sein 
Alter, die Bauwerft und allfällige frühere 
Eigentümer entnommen werden können; 

e) der Eigentümer (Nutzungsberechtigte) 
nachweist, daß der. Schiffskörper, die Ma
schinenanlage, die Einrichtung und Aus- \ 
rüstung im Hinblick auf die in Aussicht 
genommene Verwendung sowie auf die 
Sicherheit und Gesundheit der Fahrgäste 
und der Besatzung sowie der Sicherheit der 
Ladung in hinreichendem Maße ausgestattet 
sind; 

f) das Schiff - sofern es· sich nicht um ein 
ausschließlich dem Sport gewidmetes Fahr
zeug handelt - von einer international 
anerkannten Klassifikationsg.esellschaft v·er
läßlich klassifiziert worden ist; 

g) - sofern eine Aktiengesellschaft Eigentü
mer (Nutzungsberechtigter) i:st - die Ak
tien der Gesellschaft auf Namen lauten und 
ihre übertragung nach der Satzung an die 
ZustiI1Jmung der Gesellschaft gebunden ist; 

h) - sofern es sich um ein Schiff handelt, das 
im Eigentum eines österreichischen Staats
bürgers steht (§ 2 Abs. 1 lii:. a) - der 
Eigentümer glaubhaft macht, daß das 
Schiff in einem ausländischen Schiffsregister 
nicht eingetragen ist; . 
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i) - sofern es sich um ein Schiff handelt, 
das einem ös'terreichischen Staatsbürger als 
Nutzungsberechtigten über1:lssen ist - der 
Nutzungsberechtigte nachweist, daß das 
Schiff in einem ausländischen Schiffsregister 
eingetragen ist und der Eigentümer des 
Schiffes mit der Verleihung des Remtes 
zur Führung der Seeflagge einverstanden 
ist. 

§ 4. (1) Das Recht zur Führung der Seeflagge 
wird auf Antrag des Eigentümers oder des 
Nutzungsberemtigten auf bestimmte oder un
bestimmte Zeit verliehen. Es ist an die Person 
des Beliehenen und das Schiff gebunden. 

(2) Für Schiffe Nutzungsberechtigter jedoch I 
darf das Remt zur Führung der Seeflagge höch- I 
stens auf die Dauer von zwei Jahren verliehen 
werden. 

§ 5. Im Verleihungsbescheid können folgende 
Verpflichtungen auferlegt werden: 

b) die Ausstattung des Schiffes in dem im § 3 
lit. e angegebenen Ausmaß nicht mehr ge
währleistet. ist; 

c) die von der Klassifikationsgesellschaft im 
Zeitpunkt der Verleihung zuerkannte 
Klasse widerrufen wird; 

d)- sofern es sich um ein Schiff handelt, das 
im Eigentum eines österreichischen Staats
bürgers steht (§ 2 Abs. 1 lit. a) - das Schiff 
in ein ausländisches Schiffsregister ein
getragen wird; 

e) einer Verpflichtung nach § 9 Abs. 1 lit. 'e 
nicht entsprochen wird oder SOnSt durch 
die Führung der Seeflagge die Beziehungen 
der Republik Osterreich zu anderen Staa
ten gefährdet sind; 

f) der Verpflichtung zum Abschluß eines 
Frachtvertrages gemäß § 10 Abs. 1 in an
gemessener Frist nicht nachgekommen 
wird. 

a) als Besatzung des Schiffes ganz oder zum (2) Die Entziehung ist auf Kosten des Eigen-. 
Teil österreichische Staatsbürger zu ver- tümers (Nutzungsberechtigten) im "Amtsblatt 
wenden; I zur Wien er Zeitung" zu verlautbar.en. 

b) als Besatzu~g d~s Schiffes ~ersonen zu ~e:- § 9. (1) Der Eigentümer (Nutzungsberechtigte) 
wenden, dIe emen ausreIchenden Befahl- ist verpflichtet 

gungsnachweis erbringen; I a) die auf dem Gebiete der Seeschiffahrt in-
c) als Besatzung des Schiffes eine unter Be- ternational anerkannten Regeln, wie für 

rücksichtigung der Größe und des Fahrt- den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, 
bereiches des Schiffes festZusetzende An- für die Besatzung, für die Sicherheit des 
zahl von Personen zu verwenden. Lebens und für die Hintanhaltung der 

§ 6. (1) Für Schiffe, die in einem ausländischen Verschrnutzung der Gewässer, einzuhalten; 
Schiffsregister eingetragen sind {§ 3 lit. i), hat b) dem BundesministerIUm für Verkehr und 
das Bundesministerium für Verkehr und Elek- . Elektrizitätswirtschaft seine jeweilige An-
trizitätswirtschaft nach Verleihung des Rechtes schrift bekanntzugeben und, wenn er sich 
zur Führung der Seeflagge das Flaggenzeugnis im Ausland aufhält, einen im Inland woh-
nach dem Muster der Anlage 1 auszustellen. nenden Zustellungsbevollmächtigten (§ 26 

(2) Das Flaggenzeugnis oder eine beglaubigte Abs. 1 A VG. 1950) namhaft zu machen; 
Abschrift hievon ist stets an Bord mitzuführen. c) dem Bundesministerium für Verkehr und 

§ 7. (1) Smiffe, die nicht in einem auslän
dischen Smiffsregister eingetragen sind (§ 3 lit. h), 
müssen binnen zwei Women nach Verleihung 
des Rechtes zur Führung der Seeflagge zur Ein
tragung in das Seesmiffsregister in Wien an
gemeldet werden. 

(2) Das zur Führung des Seeschiffsregisters zu
ständige Gerimt hat in das Schiffszertifikat aum 
das Recht zur Führung der Seeflagge aufzuneh-
men. 

(3) Das Schiffszertifikat oder ein beglaubigter 
Auszug aus dem Schiffszertifikat ist stets an Bord 
mi tzuführen. 

§ 8. (1) Das Recht zur Führung der Seeflagge 
ist vom Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft zu entziehen, wenn 

a) die inden §§ 2 und 3 lit. a, b, c und g 
angeführten Voraussetzungen für die /Ver
leihung des Rechtes zur Führung der See- I 
flagge nicht mehr gegeben sind; 

Elektrizitätswirtschaft den Eintritt von 
Umständen unverzüglid1 anzuzeigen, die 
einen Entziehungstatbestand nach § 8 be
gründen; 

d) dem Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft - unbeschadet der 
Verpflichtung nach lit. c. - alljährlich 
nachzuweisen, daß die in § 3 lit. e und f 
bestimmten Verl6hungsvoraussetzungen 
noch gegeben sind; 

e) aus Gründen der Wahrung der Neutra
lität oder des Ansehens der Republik 
Osterreich bestimmte Gewässer und Häfen'· 
zu meiden sowie bestimmte Personen und 
Güter nicht zu befördern, wenn dies das 
Bundesministerium für Verkehr und Elek
trizitätswirtschaft im Einvernehmen mit 
dem Bundeskanzleramt als notwendig fest
stellt; 

f) im Falle der Entziehung des Rechtes zur 
Führung der Seeflagge binnen zwei Wochen 
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,das Schiffszertifikat dem zur Fiihrung des 
Seeschiffsregisters zuständigen Gericht und 
das Flaggenzeugnis dem Bundesministerium 
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft 
zurückzustellen. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft hat. dem Eigentümer 
(Nutzungsberechtigten) über den in Abs. 1 li~.d 
erbrachten Nachweis eine Bestätigung auszu
stellen. 

§ 10. (1) Der Eigentümer eines unter §2 
Abs. 1 lit. a fallenden Schiffes ist verpflichtet, 
Frachtverträge zur Beförderung von Gütern 
(§ 556 des Handelsgesetzbuches) mit dem Bund 
oder einer bestimmten anderen Person abzuschlie
ßen, wenn die Bundesregi,erung einen solchen 
Abschluß als zur wirtschaftlichen Verteidigung 
der Republik Osterreich notwendig feststellt, 

(2) Hiebei hat die Bundesregierung - soweit 
dies erforderlich ist - auch den Inhalt des Ver
trages unter Bedachtnahme auf die Handels
übung festzusetzen. 

(3) Durch den Abschluß des Vertrages verliert 
jede anaere Vereinbarung, soweit sie seiner 
Durchsetzung entgegensteht, die Wirksamkeit. 

(4) Der Eigentümer (Abs. 1) und der SChiffer 
(§ 527 Abs, 2 des Handelsgesetzbuches) haben bei 
Abschluß anderer Vereinbarungen auf die sie 
nach den vorstehenden Absätzen allenfalls ·tref
fenden Verpflichtungen Bedacht zu nehmen. 

§ 11. (1) Die Seeflagge besteht aus drei gleidl
breiten, waagrechten Streifen, vöndenen der 
mittlere weiß, der obere und der untere rot ist 
(Art. 6 des Gesetzes StGBI. Nr. 484/1919). Das 
Verhältnis der Höhe der Flagge zu ihrer Länge 
ist zwei zu drei. 

(2) Die Seeflagge ist in der im Seeverkehr für 
Seeschiffe der betreffenden Gattung üblichen 
Weise zu führen. An der Stelle, ari' der die See
flagge gesetzt wird, dürfen andere Flaggen nur 

, zum Zwecke der Signalisierun& geführt werden. 

(3) Schiffe, für die das Recht zur Führung der 
Seeflagge verliehen worden ist, dürfen andere 
Nationalflaggen nicht führen. 

(4) Die Führung von Haus(Reederei)zeichen 
bedarf der Genehmigung des Bundesministeriums 
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft. Die Ge
nehmigung darf nur erteilt ~erden, wenn das 
Flaggenbild nicht dem Ansehen der Republik 
Osterreich oder der Seeflagge abträglich ist und 
nicht zu Verwechslungen mit Signal- oder See-
flaggen Anlaß gibt. . 

§ 12. (1) Schiffe, für die das Recht zur Füh
rung der Seeflagge verliehen worden ist, haben 
ihren Namen an jeder Seite ihres Buges und 
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am Heck in deutlich lesbaren, fest angebrachten 
lateinischen Schriftzeichen zu führen. 

(2) In gleicher Weise ist am Heck der Register
hafen Wien anzugeben. 

(3) Die Höhe der kleinsten Buchstaben hat 
mindestens 10 cm, die Breite der die Buchstaben 
bildenden Grundstriche mindestens ein Fünftel 
der Höhe der Buchstaben zu betragen. 

§ 13. Das zur' Führung des Seeschiffsregisters 
zuständige Gericht hat dem Bundesministerium 
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft von jeder 
Eintragung oder Löschung der Eintragung eines 
Schiffes eine Beschlußausfertigung zu übermit
teln. 

§ 14. (1) Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1, 
6 Abs. 2, 7 Abs. 1 und 3, 9, 10 Abs. 1, 11 und 12 
sowie gegeridie nach § 5 auferlegten Ve~pflich
tungen bilden eine Verwaltungsübertretung. Eine' 
Verwaltungsübertretung begeht auch, wer immer 
durch sein Verh;llten das Ansehen der Seeflagge 
herabwürdigt. 

(2) Die Verwaltungsübertretung,en nach Abs. 1 
sind mit Geld bis zu 30.000 S oder mit Arrest 
bis zu sechs Wochen zu ahnden. Diese Strafen . 
können auch nebeneinander verhängt werden. 

(3) Auch der Versuch ist strafbar. 

§ 15. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes treten alle den gleichen Gegenstand re
gelnden Rechtsvorschriften außer Kraft. 

(2) Insbesondere treten - soweit sie noch in 
Geltung stehen - folgende Bestimmungen außer 
Kraft: 

a) das Bundesgesetz vom 17. März 1921, 
BGBI. Nr. 176, über das fraggenrecht der 
Kauffahrteischiffe; 

b) die Verordnung vom 4. Juni 1921, BGBl. 
Nr. 304, zur Durchführung des Bundes
gesetzes vom 17. März 1921, BGB!. Nr. 176, 
über das Flaggenreeht der Kauffahrtei
schiffe; 

c) ,das Gesetz vom 22. Juni 1899, Deutsches 
RGB!. S. 319, betrefferid das Flaggenrecht 
der Kauffahrteischiffe, in der Fassung des 
Gesetzes vom 29. Mai 1901, Deutsches 
RGBI. Nr. 184, und ,der Verordnung vom 
21. Dezember 1940, Deutsches RGBl.I 
S. 1609, und die hiezu ergangenen Aus
führungsbestimmungen. 

§ 16. Mit der Vollziehung dieses 'Bundes
gesetzes ist, soweit darin nichts anderes bestimmt 
ist, das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektriz~tätswirtschaft hetraut, hinsichtlich des 
§ 7, §10 Abs. 2 bis 4 und § 13 im Einver
nehmen mit dem ßundesniinisterium für Justiz. 

2 
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Anlage 1 

Zu § 6 Abs. 1 BGBI. Nr: 1957. 

Muster emes Flaggenzeugnisses. 

1. Seite' 

Zahl 

Flaggenzeugnis. 

Das Bundesministerium für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft bezeugt hiemit, daß gemäß 

dem Seeflaggengesetz, BGBI. Nr ...... : ........... , für das Schiff ........................... . 

das Recht verliehen worden ist, die Flagge der Republik österreich zur See zu führen. 

Dieses Flaggenzeugnis gilt bis zum ................. 19 .. . 

•••••••••••••••• 0 •• ' 

Rund
stempel 

2. Seite 

am ................ 19 ... . Für den Bundesminister: 

.. ' ....................... . 

1. Name des Schiffes: ' •••••••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••• '., •••••••••••••••• "0 •••• 

2. Unterscheidungssignal: ...... ' .............................. , ........................ . 

3. Gattung: ...... , ........... : ................................... c •••••••••••••• ." ••••• 

-
.~. Ja~r des Stapellaufes, Bauort: ............. , .. ' ....................................... . 

?Heimathafen: 

{

Länge: ....................................................... . 

6. Hauptabmessungen Breite: ....................................................... . 

Tiefe: ....................................................... . 

7. ~rutioraumgeha!t: •••• ,," .... ' ••• ' ~ ••• 0" ," • - ••• " ...................... • "_' •••••••••••••• ••••••• 

. '8", Nettoraumg·e'halt: ... , ..... , .... " ............ ' .... , ........ " ...................... , .... '" 

9. Verwendungszwei.:k des Schiffes': ....................... ' .............................. . 

10. Eingetragen in das Schiffsregister von ............................................... . 

am ..................................... . unter Zahl 
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3. Seite 

1. Vor- und Zuname (Firma oder Name) des Schiffseigentümers: 

2. Staatsangehörigkeit des Schiffseigentümers: ........................................... . 

3. Ord~ntlicher Wohnsitz (Sitz) des Schiffseigentümers: ............................. : ..... . 

4. Vor- und Zuname (Firma oder Name) des Nutzungsberechtigten: ......................... . 

5. Ordentlich-er Wohnsitz (Sitz des Nutzungsberechtigt-en): ................. ; ............. . 

4. Seite 

Verlängerung der Gültigkeit des Flaggenzeugnisses und nachträgliche Xnderungen: 

242 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 12

www.parlament.gv.at



242 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 12

www.parlament.gv.at



7 

Erläuternde Bemerkungen. 

Der Betrieb der Seeschiffahrt ist für den Staat, 
auch für einen Binnenstaat, ein Gebot der wirt
schaftlichen Wohlfahrt, da die Betätigung in der 
See,schiffahrt ein weites Gebiet für den Unter
nehmungsgeist und die Beschäftigung der Staats
angehörigen auf einem für den Welthandel be
deutungsvollen Erwerbsgebiet darstellt und ein 
geeignetes Mittel ist, die Devisenlage des Staates 
günstig zu beeinflussen. Auf dieser Grundlage 
beruht auch die Erklärung von Barcelona vom 
21. April 1921 (BGBl. Nr. 430/1924), betreffend 
das Flaggenrecht der Staaten ohne Meeresküste, 
durch welche dieses Recht ausdrücklich inter
nationale Anerkennung gefunden hat. 

Seit dem Verlust seiner eigenen Seehafen im 
Jahre 1918 gehört österreich nicht mehr zu 
jenen Ländern, die seit Jahrhunderten Handel, 
Industrie und Schiffahrt als ein Ganzes betrach
ten. Mit dem erzwungenen Verzicht auf die bis 
dahin blühende eigene Handelsschiffahrt ergab 
sich zwangsnotwendig auch eine weitgehende 
Zurückdrängung der gesamten hiemit verbun
denen Gedankenwelt, und österreich 'entfremdete 
sich so dem maritimen Denken immer mehr. So 
war österreich zu einem der wenigen Binnen
staaten geworden, in denen SeesChiffahrt mit 
eigenen Schiffen nicht betrieben wurde. 

Die seit 1945 aufgetretenen bedeutenden Ver
schiebungen in der Richtung des österreichischen 
Außenhandels, die eine unerwartet große Steige
rung des überseeischen Geschäftes und damit 
einen erhöhten Bedarf an Schiffsraum mit sich 
gebracht haben, änderte jedoch diese Situation 
grundlegend. Erhebliche Beträge werden alljähr
lich in ausländischer Währung für die Bezahlung 
der Se·efrachten aufgewendet. Die VöEST allein 
muß zum Transport der amerikanischen Kohle 
).md der überseeischen Erze jährlich etwa 
50 Schiffe chartern, die zwischen den amerika
nischen Kohlenbasen und den europäischen Be-

. stimmungshäfen Bremen, Hamburg und Triest 
verkehren. Es ist daher der Gedanke, sie mit 
einer ,eigenen W·erksflotte auszustatten und auf 
diese . Wei~e vom internationalen Schiffsmarkt 
unabhängig zu machen, um so weniger abwegig, 
als auch bei deutschen und italienischen Hütten
werken ähnliche Tendenzen zu beobachten sind 

und die Erfahrungen, die sie bereits in der Vor
kriegszeit gemacht haben, als durchaus ausge
zeichnet bezeichnet werden. Schon diese Tat
sachen zeigen, daß man das Bemühen um eine 
österreichische Hochseeschiffahrt nicht ohne 
weiteres als Phantasterei von sich weisen darf. 
Daß Länder ohne Meeresküste sehr wohl Hoch
seeschiffahrt betreiben' können, beweist die be
reits erwähnte Internationale Erklärung von 
Barcelona vom 21. April 1921 über die Aner
kennung des Flaggenrechtes der Staaten ohne 
Meeresküste (BGBl. Nr. 430/1924). Wenn auch 
bei der Indienststellung von Schiffen durch einen 
Staat ohne Meeresküste nicht alle Ausgaben in 
fremder Währung in Wegfall kommen können, 
da für die Beschaffung der erforderlichen Be
'triebsstoffe (Kohle, öle), die Zahlung der Hafen
und sonstiger im Ausland anfallender Gebühren, 
ja auch ein Teil der Mannschaftsentlohnung 
eines Schiffes während seines Aufenthaltes im 
Hafen in ausländischer Währung erfolgen muß, 
so wird doch ein Teil der Frachtzahlung in 
heimischer Währung abgedeckt werden können. 
Werden Schiffe für Rechnung von Devisen-Aus
ländern befrachtet, werden damit Einnahmen in 
Fremdwährung erzielt, die niemals Zur Gänze 
aufgebraucht werden und daher dem heimischen 
Devisenfonds zugute kommen. Dadurch kann der 
Aufwand an fremder Währung, 'der allenfalls 
anläßlich d'er Beschaffung von Schiffen notwendig 
war, allmählich wieder abgedeckt werden. Auch 
die Schweiz gehört zu den Ländern ohne Meeres
küste. Sie hat, als 1940 die Schwi'erigkeiten ihr,er 
Landesverteidigung wuchsen, weil ihr, wie es in 
einer Botschaft des Bundesrates an die Bundes
versammlung heißt, die internationalen Ereig
nisse nicht mehr erlaubten, die nötige Tonnage 
aufzutreiben und weil die im Dienst ihres 
Außenhandels fahrenden ausländischen Seeschiffe 
dem Zugriff der Kriegsführenden ausgesetzt 
waren, eine unter Schweizer Flagge fahrende 
Flotte . geschaffen. Diese Flotte bestand während 
des zweiten Weltkrieges aus 11 Einheiten mit 
insgesamt 40.000 Bruttoregistertonnen. Sie wurde 
währ,end der Dauer des Krieges vom Bund .be
trieben. Heute jedoch wird die Seeschiffahrt 
unter Schweizer Flagge von privaten Untemeh-
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mungen mit 23 Einheiten zu zirka 94.000 Smweizern wird eine dauernde Existenz geboten, 
Bruttoregistertonnen ausgeübt. In der erwähnten da Smweizer Reeder nach und nach eigene' 
Botsmaft des Bundesrates wird zum Ausdruck schw~izerische Mannschaften, Kapitäne, Offiziere 
gebramt, daß man sim fragen könnte, ob die und Spezialisten ausbilden. Vor allem aber ist 
während des Krieges unter dem Druck der wirt- für die Schweiz die Tatsache aussmlaggebend, 
smaftlimen Smwierigkeiten eingeführte See- daß sie in Notzeit-en über den erfol"derlimen 

. smiffahrt unter Smwei:ver Flagge weiter bestehep Smiffsraum verfügen muß, um aus eigener Kraft 
oder ob sie nur im Hinblick auf die eventuellen die für ihre Existenz unbedingt notwendigen 
neuen internationalen Komplikationen beibehal- Seetransporte durmführen zu können. 
ten werden sollte. Alle maßgebenden Einrim- Was für die Schweiz gilt, ist - während des 
tungen der Smweiz spramen sim für die Beibe- übergangszeitraumes mit gewissen Einsmrän
haltung der Smweizer Flagge zur See aus. Der kungen - auf das neutrale österreich aum an
Bundesrat stellte auß'erdem fest, daß aus einer wendbar. In normalen Zeiten und bei normalen 
Schweizer Seeschiffahrt d aue rn d Vorteile ge- Wettbewerbsbooingungen stützt sim österreich 
zogen werden können. Diese Feststellung wurde ebenso wie die Schweiz auf das Tonnageangebot 
durm di'e Ausführungen des weit über die Gren- der internationalen Seesmiffahrt. Es kann' aber 
zen der Bundesrepublik Deutsmland bekannten nimt bestritten werden, daß die Erhaltung eines 
Hamburger Senators Plate bestätigt, der als für Flottenverkehres in Notzeiten, d. h. speziell im 
die Hafenangeleg-enheiten Hamburgs V'erant- Krieg und bei Kriegsgefahr, für neutrale Staaten 
wortlicher im Oktober 1956 im Laufe des in und demnam aum für österreich für die Landes
Genua abgehaltenen Verkehrskongresses unter versorgung eine Notwendigkeit bildet. In solmen 
anderem folgendes dargetan hat: Zeiten ist die Tonnage riimt einmal mehr zu 

"Die Erhöhung der Welttonnage von 66,8 Mi!- übersetzten Preis'en zu erhalten;·österreim kann 
lionen Bruttoregistertonnen am 1. Juli 1939 auf sich in diesem Falle als neutrales Land nimt mehr 
über 100 -Millionen Bruttoregistertonnen am auf das Ausland stützen. Eine eigene Schiffahrt 
1. Juli 1955, also um rund 500f0, und die Tat- gehört d?her für österreimebenso wie für die 
same, daß sich trotz dieses absoluten Anwamsens Schweiz Zur Wahrung der Neutralität und daher 
der Tonnage am 30. Juni 1956 über 7,2 Millionen zur Landesverteidigung. Der SmweizerBundes
Bruttoregistertonnen auf -den Werften der Welt rat hat den Bau ·einer Anzahl von Homsee
im Bau befanden, können nimt zu dem Schluß schiffen durm Gewährung langfristiger Kredite 
führen, daß dieses vergrößerte Volumen aus- zu günstigen Bedingungen erleichtert. Die Smiffe 
reime und aum in absehbarer Zeit ausreichen gehören privaten Unternehmungen. Damit im 
werde; um die ständig wamsenden Aufgaben der Kriegsfalle die Smweizer Smiffe als einem neu
Schiffahrt zu erfüllen. Der Weltaußenhandel ist tralen Land gehörend respektiert werden, hat 
im stetigen Anwamsen begriffen, und hat von das neue Smweizer Seeremt. dafür Vorsorge ge
einer Ausgangszahl von 100 im Jahre 1936 Ende troffen, daß i-eder ausländisme Einfluß ausge-
1955 181,4010 dieses Volumens erreimt. Selbst smlossen bleibt. 
wenn man 'berücksimtigt, daß derartige globale Bei dieser Samlage ist es aum für österreim 
Zahlen nur einen begrenzten statistismen Aus- notwendig, ein modernes, allen Anforderungen 
sagewert haben, darf man wohl davon ausgehen, geremt werdendes österreimismes .Flaggengesetz 
daß sim der Umfang des Weltseehandels in etwa zu schaffen, das den Betrieb einer österreimismen 
gleimer Richtung entwickelt hat und entwickeln Seeschiffahrt als der eines neutralen Staates auf 
wird und daß sim der weitere Ausbau der Welt- eine neue Remtsgrundlage stellt und das den 
handelstonnage schon hieraus remtfertigt." bisherigen unklaren Rechtszustand beseitigt. Das 

Auch auf dem im vergangenen Jahr abgehal- Gesetz stellt somit den ersten Smritt zu einer 
tenendeutschen Reedertag in Düsseldorf wurde anzustrebenden Gesamtkodifikation des öster
darauf hingewiesen, daß sim gegenüber 1936 derreichismen Seerechtes dar, die erst dann, wenn 
WeItaußenhandel um etwa 82010 erhöht hat, die die österreichisch,e Homseeschiffahrt eine gewisse 
Welttonnage im gleichen Zeitraum jedoch nur Zeit tatsächlich auf den Weltmeeren ausgeübt 
um 55% gewachsen ist. Daher wäre das Tonnage- wurde und Erfahrungen aus der Praxis gewonnen -
angebot in der Wdtnoch bei weitem nimt aus- hat, mit Aussimt auf Erfolg beendet werden 
reimend, um die gesteigerte Nachfrage nam kann. Es darf nimt vergessen werden, daß 
Schiffsraum befriedigen zu können. österreim ein Land ohne Meeresküste ist und 

Der Schweizer Bundesrat hat es aum zu den es der Sammlung gewisser Erfahrungen bedarf, 
Vorteilen der Seeschiffahrt gel"emnet, daß sie die bis das gesamte österreichisme Seeremt darstel
wirtschaftlime und finanzielle Abhängigkeit vom lungsreif ist. Darum wird aum die ganze Materie 
Ausland verringert und daß das Bestehen einer des österreimismen Seeremtes noch der V'ersmie
eigenen Flotte der Schweiz zum Vorteil ihrer densten Ergänzungen, wie zum Beispiel auf straf
Wirtsmaft erlaubt, auf die Framtenbildung für remtlimem, arbeitsremtlimem, disziplinärem 
'die von ihr benötigten Güter einzuwirken. Ein Gebiet usw., bedürfen. Das vorliegende Bundes
Teil derFramten bleibt im Lande, und manchen I ges'etz besmränkt sim bewußt auf die Regelung 
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der Flaggenführung zur See, die die erste recht-I Nach dem Schweizer Bundesgesetz über die 
liehe Voraussetzung ist. Das Gesetz bezieht sich, Seeschiffahrt unter Schweizer Flagge, das am 
wie sich schon aus seiner Bezeichnung ergibt, 1. Jänner 1957 in Kraft getreten ist, müssen alle 
nicht auf die Binnenschiffahrt. Für diese gilt die Aktionäre einer Aktienge!lellschaft Schweizer 
Verordnung BGBL Nr. 191/1929. Bürger und überdies mindestens drei Viertel aller 

Bei der Durchführung dieses Bundesgesetzes 
wird' sich eine Mehrbelastung für den Bundes
haushalt nicht ergeben. Eine diesbezügliche 
Kostenberechnung erübrigt sich -daher. , 

Aktionäre, welche zusammen mindestens drei 
Vi,ertel des Grundkapitals ausmachen, in der 
Schweiz wohnhaft sein. ösverreich kann sich von 
diesem Vorbild nicht zu weit entfernen, wenn 
es nicht Gefahr laufen will, daß ,die Qualifika-
tion als österreichisches Schiff in Frage gestellt 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Ent- wird. Im Hinblick auf die Bestimmungen des 
wurfes wird bemerkt: 

Zu § 1: 

Die Qualifikation einifs Hochse·eschiffes als 
österreichisches wird durch die Verleihung des 
Rechtes zur Führung der Flagge der Republik 
österreich zur See erworben. Da sich an diese 
Verleihung hedeutsame rechtliche und tatsächliche 
Wirkungen knüpfen und hiebei auch gesamt
österreichische Interessen auf dem Spiele stehen, 
muß diese Verleihung, in Form eines förmlichen 
Verwal tungsaktes -gekleidet, dem zuständigen 
Bundesministerium für Verkehr und Elektrizi
tätswirtschaft vorbehalten bleiben. Für die Flagge 
der Republik österreich zur See wurde die Kurz
bezei~1llung "Seeflagge" gesetzlich verankert. 

Zu § 2: 

(1) Um den österreichischen Charakter eines 
Schiffes, dem das Recht zur Führung der See
flagge verliehen werden soll, zu wahren und 
aum gegenüber den ausländischen seefahrenden 
Nationen in jeder Weise zweifelsfr,ei zu stellen, 
wird dafür vorg,esorgt, daß der österreichische 
·finanzielle und wirtschaftliche Einfluß und der 
österreichische Charakter ausl"eichend gewahrt 
ist. Aber nicht nur einem österreich ischen Staats
bürger, der ein Smiff zu mehr als 75% im 
Eigentum hat (Eigentümer, Reeder) soll das 
Recht verliehen werden dürf.en, dre Seeflagge zu 
führen, sondern auch dem Nutzungsberemtigven 
(sogenannten Ausrüster), das ist ein österreichi
scher Staatsbürger, dem ein fremdes Schiff für 
die Mindestdauereines Jahres unbemannt und 
nicht ausgerüstet zum Gebraum überlass'en wor
den ist. Damit wird einem praktischen Bedürfnis 
und einer seerechtlimen übung (Bare-boat
charter) Rechnung getragen und erreicht, daß 
auch österreichische Staatsbürger mit einem aus
ländismen Smiff, das nicht in ihrem Eigentum 
steht, unter österreichischer Flagge fahren 
können. In beiden Fällen, also sowohl beim 
Eigentümer als auch beim Nutzungsberemtigten, 
ist es aber notwendig" daß ausreichende wirt
schaftlich·e Mittel für<;/en heabsichtigten Schiff
fahrtsbetrieb vorhanden sind und diese Mittd 
zu mehr als 75% von österreichischen Staats
bürgern stammen, auch hier den' österreichischen 
Charakter und wirtschaftlimen Einfluß wahrend. 

Aktiengesetzes, nach denen Beschlüss,e von beson-
derer Tragweite, wie zum Beispiel über eine 
Satzungsänderung, einer Kapitalsmehrheit be
dürfen, erscheint es zweckmäßig, den überwie
genden österreichischen Anteil mit -mehr als 
75% festzusetzen. 

(2) Dieser Absatz regelt den Einfluß des öster
reichischen Anteils im Sinne des Abs. 1 bei den 
einzelnen Gesellschaftsformen und setzt das 
Kapitalverhältnis fest. Gleichz,eitig wurde für den 
Bund, die Bundesländer und die Gemeinden die 
Möglichkeit geschaffen, Hochseeschiffahrfsunter
nehmen zu hetreiben. 

(3) Es soll di'e Möglichkeit geschaffen werden, 
von den Voraussetzungen nach den Abs. 1 urid 2 
Ausnahmen zu genehmigen und ein gering,eres 
Beteiligungsausmaß als ausreichend anzuerken
nen. Diese Notwendigkeit wird sich vor allem 
dann ergeben, wenn ausländismes Kapital zur 
Gründung herangezogen werden muß oder sich 
ausländische juristische Personen an dem Unter
nehmen in erhöhtem Maße beteiligen wollen. 
Diese Ausnahmen können jedoch nur dann ge
währt werden, wenn dies die Bundesregierung 
als der österreichischen Seeschiffahrt förderlich 
feststellt. 

Zu § 3: 

Während § 2 die wirtschaftlichen Voraus
setzungen für die Verleihung des Rechtes zur 
Führung der Seeflagge aufstellt, führt § 3 die 
sonstigen Voraussetzungen an. 

Lit. abis c dienen dem Schutz der Neutralität 
und des Ansehens der Republik österreich im 
Auslande. Unter Schiffsbesatzung sind der 
Schiffer, die Schiffsoffiziere, die Schiffsmannschaft 
sowie alle übrigen auf dem Schiffe angestellten 
Personen zu verstehen (§ 481 des Handelsgesetz-
buches). -' 

Lit. d bis f sollen dem Schutz und der Sicher
heit der Fahrgäste, der Besatzung, der heförder
ten Güter und des Schiffes selbst dienen. Durm 
lit. e soll insbesondere auch sichergestellt wer
den, daß das Schiff seetüchtig ist und den für. 
di~ Gesundheit und die Obsorge für Erkrankte 
n<;>twendigen Anforderungen entspricht. Die 
Klassifikation ist im Interesse aller an der Schiff
fahrtbeteiligten Kreise gelegen, sie hat daher 
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treuhänderisdle'.l Char.akter. Die Kl~ssifikations- ! dieses Spielraumes von zwei Jahren wird die 
ges~llsdlahen smd prIvate, auf g:meinnütziger Behörde }iie Dauer der Verleihung in überein
BasIs und ohne Gewmnstreben arbeItende Unter- stimmung mit der Mietdauer festsetzen. 
nehmen, die zwar keine behördlichen Eigen-
schaften haben, deren Zeugnisse, die sich in der Zu § 5: 
Hauptsadle auf die Begutachtung schiffbau-, 
maschinenbau- und materialtedlnischer Frag.en 
beziehen, jedoch, sofern es sich um eine ange
sehene Klassifikationsgesellschaft handelt, inter
national allg,emein anerkannt werd·en. Die 
Klassifikation gibt den Werften die Sicherheit, 
daß Fehler vermieden 'werden und die Qualität 
der Lieferung nicht beanstandet werden kann, 
dem Reeder die Gewähr für eine fachlich ein
wandfreie und gute Lieferung. Aber auch für 
den Hypothekengläubiger und den Kaufmann, 
der seine Ware dem Schiff anvertraut, ist es 
wichtig zu wissen, daß sich das betreffende Schiff 
in gutem und seetüchtig'em Zustand befindet. 
Schließlich richtet sidl auch der Versicherer des 
Schiffes und der Prämiensatz danach, wie das 

Lit. a und b: Der Verleihungsbehörde wird 
die Möglichkeit g,egeben, im Verleihungsbesdleid 
festzusetzen, wie viele Besatzungsmitglieder des 
Schiffes österreichische Staatsbürger sein müssen 
und welchen Befähigungsnachweis diese zu er
bringen haben. Dies ist deshalb erforderlich, weil 
nicht ausreichend österreichisches Personal 'zur 
Verfügung steht und das ausländische Personal 
lediglich mit von ausländischen Behörden ausO'e
stellten BefähigungsnaChweisen ausgestattet ist~ 

Lit. c: Die Anzahl der Besatzung des Schiffes 
kann nicht von vornherein bestimmt werden, 
es muß daher der Verleihungsbehörde vorbe
halten bleiben, sie unter Berücksichtigung der 
Größe und des Fahrtbereiches des Schiffes fest-

einzelne Sdliff zu beurteilen ist. Die Seetüchtig- zusetzen. 
keit eines klassifizierten .schiff'es anzuzweifeln, ist 
nur in" AusnahmefäHen möglich, zum Beispiel Zu § 6: 
wenn offenkundige Mängel, wie ungenügende (1) Für Schiffe, die in emem ausländisdlen 
Besatzung oder Ausrüstung, vorliegen oder wenn Schiffsregister eingetragen' sind und denen das 
bei einer Reparatur die Klasse nicht erneuert Recht zur Führung der Seeflagge verliehen wor
wurde usw. Die wichtigsten international an,er- den ist, ist eine Eintragung in das österreichische 
kannten Klassifikationsgesellschaften sind: Schiffsregister gemäß den Bestimmungen der 

Germanischer Lloyd, Lloyd Register of Ship
ping, British Corporation, American Bureau of 
Shipping, Norske Veritas, Bur,eau Veritas (fran
zösisch), Registro Italiano. 

Lit. hund lit. i sollen die Gewähr dafür bieten, 
daß das Schiff auf jeden Fall in einem Sdliffs
register eingetragen ist, und lit. i außerdem, daß 
der Eigentümer. des Schiff·es mit der Verleihung 
des Rechtes zu~ Führung der Seeflagge einver
standen ist. 

Zu § 4: 

. (1) Das Recht zur Führung der Seeflagge wird 
. nur auf Grund eines Ansuchens, das beim Bun

desministerium für V,erkehr und Elektrizitäts
wirtschaft einzubringen ist (siehe § 1) befristet 
oder unbefristet verliehen. Eine übertragung 
dieses Redltes durch den Beliehenen auf eine 
andere Person oder auf ein anderes Schiff ist 
nicht gestattet. 

(2) Für Schiffe,di,e nidlt zu mehr als 75% 
im Eigentum österreichischer Staatsbürger stehen, 
diesen aber ausschließlich für die Mindestdaue'r 
eines Jahres unbemannt und nidlt ausgerüstet 
zum Gebrauch überlassen worden sind, darf das 
Redlt zur Führung der Seeflagge höchstens auf 
die Dauer von zwei Jahren verliehen werden. 
Diese Bestimmung ist aus Gründen der schär
feren Kontrollmöglichkeit, ,die wieder im Inter.
esse des Ansehens österreichs und der österreichi -
schen Seeflagge liegt, erforderlich. Innerhalb 

Schiffsregisterordnung vom 19. Dezember 1940, 
Deutsches RGBl. I S. 1591, deren Bestimmungen 
für österreichische Seeschiffe auf Grund des 
Rechtsüberleitungsgesetzes, StGBl. Nr. 6/1945 
auch derzeit noch anzuwenden sind, nicht mög
lich. Als Ersatzpapier für ,das nach der Sdliffs
registerordnung auszustellende Schiffszertifikat 
wurde daher ein Flaggenzeugnis vorgesehen, das 
aUe wesentlidlen Angaben, die im Schiffszertifikat 
enthalten sind, ebenfalls beinhaltet. 

(2) Als Nachweis der Verleihung des Rechtes 
zur Führung der Seeflagge ist das Flaggenzeugnis 
o4er eine beglaubigte Abschrift hievon stets an 
Bord mitzuführen. Das Flagg,enzeugnis ist somit 
·eine Art notwendiger internationaler Ausweis, 
in dem dargetan wird, daß das Recht zur Füh
rung der Seeflagge einem bestimmten Schiff ver
liehen worden ist. 

Zu § 7: 

(1) Schiffe, die im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. a 
zu mehr als 75% im Eigentum von österreichi
schen Staatsbürgern stehen und denen das Recht 
zur Führung der Seeflagge verliehen worden ist, 
dürfen nicht in ,einem ausländischen Schiffs
registereingetragen sein (siehe § 3 lit. h) und 
müssen daher zur Eintragung in das Seeschiffs
register in Wien angemeldet werden. 

8(2) Durdl diesen Absatz wird die redltliche 
Verbindung mit der bereits oben zItIerten 
Sdliffsregisterordnung hergestellt und darauf 
hingewiesen, daß in das Sdliffszertifikat audl das 
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Recht zur Führung der Seeflagge aufzunehmen! Lit. e: Diese Bestimmung ist von besonderer 
ist. I Bedeutung; sie soll verhindern, daß österreich 

(3) Als Nachweis der Eintragung in das See- durch das Anlaufen bestimmter Gewässer .oder 
schiffsregister in Wien ist das Schiffsz·ertifikat' Häfen oder die Beförderung bestimmter Personen 
oder 'ein beglaubi<>ter Auszug aus diesem stets oder Güter in eine der neutralen Stellung Östek 
an Bord mitzufüh~eri. Das Schiffszertifikat dient reichs ahträgliche Situation kommt. 
als internationaler Ausweis dafür, daß das he- Lit. f: Hiedurch soiI ein Mißbrauch mit dem 
treffende Schiff in das Seeschiffsregister in Wien Schiffszertifikat oder dem Flaggenzeugnis ausge
eingetragen ist und das Recht zur Führung der schlossen werden. 
Seeflagge besitzt. I Zu § 10: 

Zu § 8: I (~) und (2): Es hat sich im Falle der Schweiz 
im letzten Weltkrieg gezeigt, wie wichtig es für 

D&eser Paragraph enthält diejenigen Tatbe- den Staat ist, in Notzeiten über ausreichenden 
stände, bei deren Vorliegen zwingend mit ,dem Tonnageraum zu verfügen, um die wirtschaft-
Entzug des Rechtes zur Führung der Flagge vor- l'ch d 

h . E 'd d' 1 h d' 'I ' I e Versorgung. es Landes sicherzustellen und 
z~g'e e~ I~, s SInd le~ so c e, l-e tel s ~It damit auch besser die politische Neutralität wah-

Ee~I,ner n erhu'~lg " er dusamSmche~ffsetzunger. ren zu können, Es wurde daher gesetzlich ein 
I<>entumsver a tmsse an em I zusammen- IZ h' , . b' 

h,,'" d d h d S d A h ontra I,erungszwang normiert, wo el es aUer-
angen 0 er urc ,eren etzung as nse en d' 'A b ch d T "d' V 

d R bl 'k H 'ch d d S fl Ings In n etra t er ragweite . lesesor-
er epu I vsterrel un er ee agge ge- I d B d ' ''b ., 

f"h d ' cl (I' ) '1 Ich d V I' ganges erun esreglerung. u ertragen wird, dl.e a I' ,et wir It. a , tel s so e,eren or legen N d' k' h' f 11 d d 
, G f'h d d S' h h' d Sch'ff d otwen Igelt lezu 'estzusteen un . en Ver-. 

edInc G'~ a I' u~g der S~ccherhe~t eS
d 

GI esduhn, tragsinhalt festzusetzen. 
er uter sowie er I er ,elt un esun elt , , , 

der auf ihm befindlichen Personen mit sich brin- (3) Diese Bestimmung Ist eine notwendige 
gen könnte (lit. bund lit. c). Im Einklang mit Folge ~er Abs. 1 und 2. 
der österreichischen Schiffsr,egisterordnung ist (4) Eigentümer und Schiffer werden ausdrück
zwecks Wahrung der Rechtssicherheit das Recht lich darauf hingewiesen, daß sie bei Absd11uß von 
zur Führung der Seeflagge auch zu entziehen, Ver·einbarungen, die der im Abs. 1 normierten 
wenn das Schiff in ein ausländisches Schiffs- allenfalls eintretenden Verpflichtung hinderlidl 
register eingetragen wird (lit, d). Um die Be- sein könnten, Bedacht zu nehmen haben. Ein 
stimmung des § 10 Abs, 1 besonders wirksam Regreßrecht des Reeders gegenüber dem Bund 
zu gestalten, wurde schli·eßlich auch noch die für eine allfällige Inanspruchnahme seitens seines 
Nichteinhaltung der dort auferlegten Verpflich-- Vertragspartners soll damit ausgeschlossen 
tung als Entziehungstatbestand gesetzlich vorge- ·werden. 
sehen (lit, f).' Zu § 11: 

Daneben bleiben die V oJ:;schriften über die (1) Nach Artikel 6 des Gesetzes StGB!. 
Wiederaufn~hme ,des Verfahrens (§§ 68 und 69 
A VG, 1950) in all diesen Fällen unberührt, NI'. 484/1919, das in diesem Belange nach Ar-

tikel 149 des Bundes-Verfassungsgesetzes 'in der 

Zu § 9: 

Lit, a: Durch diese Bestimmung wird die Ein
haltung der Bestimmungen allgemein anerkann
ter übereinkommen sowie Gehräuche und 
Regeln der Seeschiffahn für verbindlich erklärt, 
wenn auch österreich seinen formellen Beitritt 
zu einer Reihe in Frage kommender internatio
naler übereinkommen noch nicht vollzogen hat, 
Es bleiht somit einem spät,eren Zeitpunkt vorbe
ha!ten,den Einbau in die bestehende Ordnung 
der Weltseefahrt durch Beitritt zu einzelnen 
internationalen Abkommen vorzun·ehmen, 

Lit. c: Diese allgemeine Anzeigepflicht gra
vier-ender Umstände dient nicht dem Zwecke'der 
Strafe, sondern dem Zwecke der Entziehung. 

Lit, d: Aus Gründen der Verkehrssicherheit 
hat auch der Eigentümer (Nutzungsberechtigte) 
auf jeden Fall alljährlich nachzuweisen, ob sein 
Schiff noch _ entsprechend ausgestattet ist (§ 3 

·lit. e) und ob ,es die seinerzeit zuerkannte 
Klassifikation noch besitzt (§ 3 lit, f), 

Fassung von 1929 als Verfasungsgesetz gilt, be
steht die Flagge der Republik österreich aus 
drei gleichbreiten waagrechten Streifen, von 
denen der mittlere weiß, der obere und der 
untere rot ist. Dieser Absatz hat somit lediglich 
deklatorische Bed,eutung. 

(~) und (3): Diese Bestimmungen sind in der 
internationalen Seeschiffahrt üblich und wurden 
daher auch in das vorliegende Gesetz über
nommen. 

(4) Um Verwechslungen und Mißbräuche zu 
verhindern, wurde die führung von Haus
(Reederei)zeichen an die Genehmigung des 
Bundesministeriums für Verkehr und Elektrizi
tätswirtschaft gebunden. 

Zu § 12: 

(1) Diese Bestimmungen sind ·ebenfalls in der 
internationalen Seesdüffahrt üblich und wurden 
somit in das Gesetz eingebaut. 

(2) Einziger Registerhafen im Sinne der Er
klärung über die Anerkennung des Flaggen-
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rechtes der Staaten ohne Meeresküste, Abkom
men von Barcelona vom 21. April 1921, ver
lautbart, im BGBI. Nr. 430/1924, ist Wien .. 

Zu § 13: 

Für die Verleihungsbehörde ist es aus Grün
den d.er übersichtlichkeit und der Beurteilungs
möglichkeit wichtig, zu wissen, welche Eintragun
gen hinsichtlich des Schiffes, dem das Recht zur 
Führung der Seeflagge verliehen worden ist, im 
Schiffsregister vorgenommen wurden. Diesem 
Gedanken soll diese Bestimmung dienen. 

Zu § 14: 

Mißbräuche des Rechtes zur Führung der See
flagge, die die österreichische Neutralität zu ge
fährden imstande sein könnten, werden im Zu
sammenhange mit der im Zuge befindlichen 
Strafrechtsreform, die im Hin151ick auf die von 
österreich übernommenen Verpflichtungen auch 
Bestimmungen zum Schutze der Wahrung der 
Neutralität österreichs bringen wird, zu regeln 
sein. Bis dahin dürfte mit den Strafbestimmun
gen des vorliegenden Paragraphen das Auslangen 
gefunden . werden können. Der Bestrafung von 
Verstößen gegen Bestimmung-en anderer Gesetze, 
wie zum Beispiel das Strafgesetz, wird durch 
diesen Paragqphen nicht vorgegriffen. 

Dieser Paragraph enthält die Strafbestimmun- Zu § 15: 
gen. Die Verwaltungsübertretungen, die gesetzt 
werden können, sind hiebei so schwerwiegend, Hiedurch werden die bis jetzt in österreich 
daß es nur recht und billig ist, den im Verwal- in Geltung stehenden seeflaggenrechtlichen Be
tungsstrafverfahren vertretbaren Höchstsatz und stimmungen aufgehoben. 
außerdem noch nebeneinander die Verhängung 
einer Arreststrafe vorzusehen sowie den Ver- Zu § 16: 
such für strafbar zu erklären. In diesem Sinne Dieser Paragraph enthält die Vollziehungs
wurde auch bewußt von der Aufnahme einer klaus-eI, wobei bei denjenigen Bestimmungen, 
Subsidiaritätsklausel abges-ehen, um gemäß § 22 1

1 

durch die auch Belange des Bundesministeriums 
Abs. 2 VStG. 1950 eine Doppelbestrafung (Ge- für Justiz berührt werden, das Einvernehmen 
richts- und Verwaltungsstrafe) zu ermöglichen. mit dieser Behörde vorgesehen wurde. 

,) 
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